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VERGÜTUNGSBERICHT 2022 

Der vorliegende Vergütungsbericht beschreibt die Grundprinzipien des Vergütungssystems für 

die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der NORMA Group SE. Er gibt individuali-

siert und nach Bestandteilen aufgegliedert Auskunft über die im Geschäftsjahr 2022 gewährten 

und geschuldeten Vergütungen. Der Bericht entspricht den Anforderungen des deutschen Akti-

engesetzes (§ 162). Darüber hinaus enthält der Vergütungsbericht die individualisierte und nach 

Bestandteilen aufgegliederte Aufstellung der Vergütung von früheren Vorstands- und Aufsichts-

ratsmitgliedern.  

Dabei hat der Aufsichtsrat der NORMA Group SE deutlich zur Kenntnis genommen, dass die 

Zustimmung zur Billigung des Vergütungsberichts über die den Mitgliedern des Vorstands und 

des Aufsichtsrats der NORMA Group SE im Geschäftsjahr 2021 individuell gewährte und ge-

schuldete Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 auf der Hauptversammlung am 17. Mai 2022 mit 

51,91 % der Stimmen schwach ausfiel. Der von den Aktionären und Stimmrechtsberatern geäu-

ßerten Kritik soll mit diesem überarbeiteten Vergütungsbericht Rechnung getragen werden. Er 

enthält neben einem verstärkten Fokus auf eine verbesserte Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

der Angaben auch eine Klarstellung, inwiefern das aktuelle Vergütungssystem den Unterneh-

menserfolg langfristig und nachhaltig unterstützt. Zudem wird explizit auf die Kritik an der hohen 

betrieblichen Altersversorgung des ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Michael 

Schneider, eingegangen. Dabei ist es dem Aufsichtsrat auch nach dem Ausscheiden von Herrn 

Dr. Schneider zum 31. Dezember 2022 wichtig, zu betonen, dass die Regelungen zur betriebli-

chen Altersversorgung von Herrn Dr. Schneider nicht mehr der aktuellen Praxis der NORMA 

Group SE im neuen Vergütungssystem entsprechen. Sie stammen aus alten vertraglichen Zusa-

gen, die in dieser Form neu bestellten Vorstandsmitgliedern nicht mehr gewährt und stattdessen 

durch beitragsorientierte Versorgungszusagen auf Rückversicherungsbasis ersetzt werden. 

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022 

Das Geschäftsjahr 2022 war durch zahlreiche Herausforderungen gekennzeichnet, insbesondere 

durch unerwartet stark gestiegene Material- und Energiekosten sowie durch Belastungen in der 

Lieferkette aus dem Ukraine-Krieg und Corona-Lockdowns in China. Auf der einen Seite be-

scherte das letzte Geschäftsjahr der NORMA Group einen deutlich gestiegenen Umsatz mit 

EUR 1243,0 Mio. (ein Anstieg um 13,8 %). Auf der anderen Seite litt das bereinigte EBIT, das 

um 13,0 % auf EUR 99,0 Mio. sank, und die bereinigte EBIT-Marge, die von 10,4 % im Jahr 

2021 auf nun 8,0 % zurückging.  

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Schneider ist zum 31. Dezember 2022 im besten Einver-

nehmen aus der NORMA Group ausgeschieden. 

System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

Grundlage des Vergütungsberichts ist das auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung am 

30. Juni 2020 mit einer Mehrheit von 99,80 % der Stimmen gemäß § 120a Abs. 1 AktG gebilligte 

Vergütungssystem. Eine ausführlichere Beschreibung des für das Geschäftsjahr 2022 geltenden 

Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands ist auf der Website abrufbar 
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Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fas-

sung vom 16. Dezember 2019 hat der Aufsichtsrat ein klares und verständliches System zur Ver-

gütung der Vorstandsmitglieder beschlossen, auf dessen Basis die konkrete Vergütung der ein-

zelnen Vorstandsmitglieder bestimmt wird. Das Vergütungssystem ist darauf ausgerichtet, eine 

nachhaltige und langfristige Wertschöpfung und die Umsetzung der Geschäftsstrategie zu för-

dern.  

In Anbetracht der hohen Zustimmung zur Anwendung des Vergütungssystems im Geschäftsjahr 

2021 und unter Berücksichtigung des Feedbacks der Anleger wurden im Geschäftsjahr 2022 keine 

Änderungen am Vergütungssystem als notwendig erachtet. Nach § 120a Absatz 1 Satz 1 AktG ist 

das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder auf der Hauptversammlung 2024 verpflich-

tend zur Billigung vorzulegen. In diesem Zusammenhang ist geplant, das aktuelle Vergütungs-

system im Geschäftsjahr 2023 umfassend zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Das Vergütungssystem setzt sich aus festen und variablen Vergütungsbestandteilen zusammen. 

Die feste erfolgsunabhängige Vergütung besteht aus dem festen Jahresgehalt, der betrieblichen 

Altersversorgung und den Nebenleistungen. Die variable erfolgsabhängige Vergütung besteht aus 

dem Short-Term-Incentive (STI) und dem Long-Term-Incentive (LTI). Der LTI besteht aus dem 

NOVA-LTI und dem ESG-LTI. Ein weiterer, maßgeblicher Bestandteil des Vergütungssystems 

sind die Aktienerwerbs- und Aktienhalteverpflichtungen. Diese verpflichten die Vorstandsmit-

glieder, einen signifikanten und im Marktvergleich sehr hohen Anteil an Aktien der NORMA 

Group zu halten. Ziel der Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht ist es, das Handeln der Vor-

standsmitglieder stärker auf die Wertschöpfung des Unternehmens auszurichten. Grafik G037 

veranschaulicht die Bestandteile des Vergütungssystems 

  

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden wesentlichen Eckpunkte des Vergütungssys-

tems: 

• Die Bestandteile der variablen Vergütung (Short-Term-Incentive und Long-Term-Incen-

tive) basieren auf tatsächlich erreichten, transparent nachvollziehbaren und testierten Er-

gebnissen. 

• Der Short-Term-Incentive (STI) hängt zum einen von einem absoluten Performancefak-

tor, dem adjustierten, d. h. um Akquisitionen bereinigten, EBIT (Earnings before Interest 

and Taxes) der NORMA Group, ab. Zum anderen ist der STI von einem relativen Perfor-

mancefaktor (relativer Total Shareholder Return (TSR) – relative Aktienrendite) abhän-

gig. Für den TSR der NORMA Group SE wird ein Vergleich mit dem TSR einer vorab 

festgelegten, nachfolgend erläuterten Gruppe von 15 börsennotierten Unternehmen her-
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angezogen. Je nach Ranking der NORMA Group SE innerhalb der Vergleichsgruppe er-

höht oder verringert sich der Auszahlungsbetrag aus dem STI um bis zu 20 %. Die mini-

male Auszahlung beträgt EUR 0, die maximale Auszahlung ist auf 180 % des festen Jah-

resgehalts begrenzt.  

• Der Long-Term-Incentive ist in zwei Bestandteile aufgegliedert: 

o Der erste incentiviert den unternehmerischen Erfolg der NORMA Group und ent-

spricht einem Anteil an dem adjustierten EBIT oberhalb der Kapitalkosten nach Steu-

ern (NORMA-Value-Added-LTI, kurz NOVA-LTI). Die minimale Auszahlung be-

trägt EUR 0, die maximale Auszahlung ist auf 200 % des festen Jahresgehalts be-

grenzt. 

o Der zweite Teil innerhalb des LTI incentiviert mit einem Betrag in Höhe von maxi-

mal 20 % des festen Jahresgehalts die nachhaltige Entwicklung der NORMA Group 

durch die Erfüllung von messbaren Nachhaltigkeitszielen, zum Beispiel der Reduk-

tion von CO2-Emissionen (Environment-Social-and-Governance-LTI, kurz ESG-

LTI). Die minimale Auszahlung beträgt EUR 0, die maximale Auszahlung ist auf 20 

% des festen Jahresgehalts begrenzt. 

• Mit der umfassenden Aktienerwerbs- und Aktienhalteverpflichtung folgt die NORMA 

Group SE der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Vorstands-

mitglieder haben 75 % des Auszahlungsbetrags aus dem NOVA-LTI und 100 % des Aus-

zahlungsbetrags aus dem ESG-LTI in Aktien der NORMA Group SE anzulegen. Der 

Gesellschaft steht es frei, den Auszahlungsbetrag auch ganz oder teilweise in Aktien der 

NORMA Group SE zu erfüllen. Dadurch werden mehr als 50 % des Auszahlungs-Ziel-

betrags der variablen Vergütung entweder von den Vorstandsmitgliedern in Aktien der 

NORMA Group SE angelegt oder von der NORMA Group SE aktienbasiert gewährt. Der 

NOVA-LTI beinhaltet eine vierjährige Aktienhalteverpflichtung. Der ESG-LTI ist vier 

Jahre in die Zukunft gerichtet und sieht eine einjährige Haltepflicht vor.  

• Der Aufsichtsrat legt die Leistungskriterien für den STI und den LTI verbindlich fest. Die 

Ziele für den ESG-LTI legt der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres fest. Die 

jeweiligen Auszahlungsbeträge werden nach Ablauf des Geschäftsjahres anhand der Zie-

lerreichungen berechnet. Der Aufsichtsrat hat nur im Fall von außergewöhnlichen Ereig-

nissen die Möglichkeit, die Bedingungen des STI und des LTI nach billigem Ermessen 

anzupassen, im Übrigen hat der Aufsichtsrat keinen Ermessensspielraum bei der Festle-

gung der Auszahlungsbeträge aus STI und LTI. 

• Für neue Vorstandsmitglieder ab dem Geschäftsjahr 2020 wurde die Change-of-Control-

Klausel abgeschafft, der zufolge Vorstandsmitglieder die Gesellschaft im Fall eines Kon-

trollwechsels mit einer Abfindungszahlung in Höhe von bis zu drei Jahresvergütungen 

verlassen können. 

• Ebenso erhalten neue Vorstandsmitglieder ab dem Geschäftsjahr 2020 eine marktübliche 

beitragsorientierte Versorgungszusage auf Rückversicherungsbasis anstelle der bisheri-

gen Leistungszusagen. 
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• Die variablen Vergütungsbestandteile unterliegen einer Rückforderungsmöglichkeit 

(„Clawback“), falls der testierte Konzernabschluss und/oder die Grundlage zur Feststel-

lung sonstiger Ziele, die der Berechnung der variablen Vergütung zugrunde liegen, sich 

nachträglich als objektiv fehlerhaft herausstellen und deshalb korrigiert werden müssen 

und der Fehler zu einer Falschberechnung der variablen Vergütung geführt hat. 

Einhaltung des Vergütungssystems  

Das für die Vorstandsmitglieder gültige Vergütungssystem wurde ohne jedwede Abweichung im 

Geschäftsjahr 2022 umgesetzt. 

Grundzüge des Vergütungssystems 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist, nach Ansicht von Aufsichtsrat und Vor-

stand, klar und verständlich gestaltet. Ziel des Vergütungssystems der NORMA Group ist es, die 

Mitglieder des Vorstands entsprechend ihren Aufgaben und Leistungen sowie in einem angemes-

senen Verhältnis zur Lage der Gesellschaft zu vergüten. Im Einklang mit der Strategie der 

NORMA Group fördert die Vergütung der Vorstandsmitglieder die Geschäftsstrategie sowie die 

langfristigen Unternehmensinteressen und trägt damit zur nachhaltigen und langfristigen Ent-

wicklung der NORMA Group bei. Die Stärkung eines profitablen Wachstums – auch durch aus-

gewählte Akquisitionen – der Geschäftsbereiche der NORMA Group sowie die Berücksichtigung 

der Nachhaltigkeitsstrategie stehen dabei im Fokus und liegen der Ausgestaltung des Vergütungs-

systems der Vorstandsmitglieder zugrunde.  

Dabei trägt das Vergütungssystem mit unterschiedlichen an der Profitabilität (durch das adjus-

tierte EBIT), der Investitionsrendite (durch den NOVA), der Unternehmenswertentwicklung 

(durch den Aktienkurs und die relative Aktienrendite) und der Nachhaltigkeit ausgerichteten Zie-

len Rechnung. Die genutzten Kenngrößen haben dabei unterschiedliche, aber immer mehrjährige 

Laufzeiten, um den strategischen Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu unterstützen. Die Ver-

gütung der Vorstandsmitglieder ist so gestaltet, dass ein angemessenes Anreizsystem zur Umset-

zung der Unternehmensstrategie und einer nachhaltigen Wertschöpfung und -steigerung geschaf-

fen wird. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf eine möglichst hohe Kongruenz zwischen 

den Interessen und Erwartungen der Aktionär:innen und der Vorstandsvergütung gelegt.  

Entsprechend der ausgeübten Rolle und Leistung wird der individuellen Zielerreichung durch 

eine individuelle Differenzierung der fixen Vergütung der Vorstandsmitglieder Rechnung getra-

gen. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Vorstandsmitglieder wird ihre Leistung als gemeinsame 

Anstrengung und Verantwortung als Organ betrachtet und es wurden keine weiteren individuellen 

Ziele in das Vergütungssystem aufgenommen. Gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corpo-

rate Governance Kodex setzt sich die Vergütung aus einem fixen Bestandteil (Festvergütung) 

sowie kurzfristigen variablen und langfristigen variablen Bestandteilen zusammen. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Bestandteile des für das Ge-

schäftsjahr 2022 geltenden Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands. Daneben gibt 

die Tabelle einen Überblick über die Ausgestaltung der einzelnen Vergütungsbestandteile und 

erläutert deren Zielsetzung, insbesondere im Hinblick darauf, wie die Vergütung die langfristige 

Entwicklung der NORMA Group fördert. 
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Überblick über die Vergütungsbestandteile und deren jeweiligen relativen Anteil an der 

Vergütung 

Der Anteil der langfristigen variablen Vergütung an der Gesamtvergütung übersteigt in der Ziel-

vergütung den Anteil der kurzfristigen variablen Vergütung. Der Aufsichtsrat bestimmt für jedes 

Geschäftsjahr die Zielbeträge für die variablen Vergütungsbestandteile. Dabei beschließt er auf 

Grundlage der Ergebnisfeststellungen der vorausgegangenen Geschäftsjahre im Rahmen der 

Budgetplanung für die folgenden Geschäftsjahre und der strategischen Planung für die nächsten 

Jahre, welche Ziele die Gesellschaft und der Vorstand in Bezug auf die Leistungskriterien errei-

chen sollen.  

Für das Geschäftsjahr 2022 lagen beim Vorstandsvorsitzenden der Anteil der festen Vergütung 

(festes Jahresgehalt, Versorgungsaufwand für die betriebliche Altersversorgung und Nebenleis-

tungen) bei ungefähr 47 % der Ziel-Gesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung bei 

ungefähr 53 % der Ziel-Gesamtvergütung. Bei den ordentlichen Vorstandsmitgliedern lagen der 

Anteil der festen Vergütung im Mittel bei ungefähr 42 % der Ziel-Gesamtvergütung und der An-

teil der variablen Vergütung im Mittel bei ungefähr 58 % der Ziel-Gesamtvergütung.  

In der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Geschäftsjahr 2022 lagen beim Vorstands-

vorsitzenden der Anteil der festen Vergütung (festes Jahresgehalt, Versorgungsaufwand für die 

betriebliche Altersversorgung und Nebenleistungen) bei ungefähr 85 % der Gesamtvergütung und 

der Anteil der variablen Vergütung bei ungefähr 15 % der Gesamtvergütung. Bei den ordentlichen 

Vorstandsmitgliedern lagen der Anteil der festen Vergütung bei ungefähr 79 bzw. 85 % der Ge-

samtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung bei ungefähr 21 bzw. 15 % der Gesamt-

vergütung.  

Für den Vorstandsvorsitzenden und die anderen Vorstandsmitglieder lag der Anteil des STI (Ziel-

betrag) an der variablen Ziel-Vergütung somit bei ungefähr 35 %, der Anteil des NOVA-LTI 

(Zielbetrag) betrug ungefähr 57 % der variablen Ziel-Vergütung und der ESG-LTI (Zielbetrag) 

betrug ungefähr 8 % der variablen Ziel-Vergütung. 
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Die genannten Anteile können aufgrund der für jedes Geschäftsjahr und jedes Vorstandsmitglied 

abweichenden versicherungsmathematischen Berechnung der Servicekosten sowie der Entwick-

lung der Kosten der vertraglich zugesagten Nebenleistungen abweichen. 

Grafik G038 illustriert die relativen Vergütungsbestandteile für den Vorstandsvorsitzenden und 

die anderen Vorstandsmitglieder bezogen auf die Ziel-Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 

2022: 

 

Bestimmung der Ziel-Gesamtvergütung 

Der Aufsichtsrat bestimmt für die einzelnen Vorstandsmitglieder eine Ziel-Gesamtvergütung. 

Diese setzt sich aus der Summe aller für die Gesamtvergütung maßgeblichen Vergütungsbestand-

teile zusammen. Für STI, NOVA-LTI und ESG-LTI sind dabei jeweils die Zielbeträge bei einer 

Zielerfüllung von 100 % der Budgetwerte maßgeblich. Der Aufsichtsrat bestimmt für jedes Ge-

schäftsjahr die Zielbeträge der variablen Vergütungsbestandteile. Dabei beschließt der Aufsichts-

rat auf Grundlage der Ergebnisfeststellungen der vorausgegangenen Geschäftsjahre im Rahmen 

der Budgetplanung für die laufenden Geschäftsjahre, welche Ziele die Gesellschaft erreichen soll. 

Feste Vergütungsbestandteile 

Festes Jahresgehalt 

Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in zwölf monatlichen Raten, die jeweils 

am Monatsende ausgezahlt werden. Die Höhe des festen Jahresgehalts orientiert sich an den Auf-

gaben und der strategischen und operativen Verantwortung des jeweiligen Vorstandsmitglieds. 

Betriebliche Altersversorgung 

Die NORMA Group gewährt den Vorstandsmitgliedern eine beitragsorientierte betriebliche Al-

tersversorgung mit Rückdeckungsversicherung. Die Gesellschaft muss gemäß dem beitragsorien-

tierten Plan jedes Jahr Beiträge an einen externen Anbieter leisten. Die Höhe der Beiträge ent-

spricht der gängigen Marktpraxis. Frau Stieve sowie alle anderen künftigen Vorstandsmitglieder 

nehmen an diesem Plan teil.  

Nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Schneider zum 31. Dezember 2022 ist nur noch Herr Dr. 

Klein durch eine Leistungszusage der Gesellschaft abgesichert. Der Anspruch auf Ruhegehalt 

entsteht, wenn der Dienstvertrag endet und das Vorstandsmitglied das 65. Lebensjahr vollendet 
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hat oder das Vorstandsmitglied dauerhaft arbeitsunfähig ist. Das Versorgungsniveau (Altersrente) 

der Ruhegehaltsvereinbarungen beträgt 4 % des festen Jahresgehalts für jedes vollendete Dienst-

jahr ab der Bestellung zum Vorstandsmitglied, maximal bis zu 55 % des letzten festen Jahresge-

halts. Ferner ist eine Hinterbliebenenversorgung vorgesehen. Nach Renteneintritt sind Anpassun-

gen gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG vereinbart. Diese Vereinbarungen stammen aus vertraglichen 

Zusagen vor Inkrafttreten des aktuellen Vergütungssystems und werden den aktuellen Marktge-

gebenheiten entsprechend in dieser Form zukünftig nicht mehr gewährt. 

Nebenleistungen 

Die Gesellschaft stellt jedem Vorstandsmitglied ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung zur 

Verfügung. Darüber hinaus sind die Vorstandsmitglieder in die D&O-Versicherung der Gesell-

schaft einbezogen und die Gesellschaft erstattet 50 % der Aufwendungen für die Kranken- und 

Pflegeversicherung, maximal bis zu den Aufwendungen, die die Gesellschaft bei Bestehen eines 

sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses zu zahlen hätte. Die Gesellschaft 

schließt zudem auf ihre Kosten eine Unfallversicherung (Privat- und Berufsunfall) für die Vor-

standsmitglieder ab. 

Variable Vergütungsbestandteile 

Die für die Bemessung der kurzfristigen und langfristigen variablen Vergütungsbestandteile ge-

nutzten Erfolgsgrößen leiten sich aus der Unternehmensstrategie der NORMA Group ab und ba-

sieren auf einem drei- oder vierjährigen Betrachtungszeitraum. Die variable Vergütung des Vor-

stands setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen: 

Kurzfristige variable Vergütung (Short-Term-Incentive, STI) 

Der STI ist ein leistungsabhängiger Bonus, der zum einen die absolute Erfolgsgröße bereinigtes 

EBIT (Earnings before Interest and Taxes, um Akquisitionen bereinigt) der NORMA Group und 

zum anderen die relative Aktienrendite (Total Shareholder Return, kurz TSR) der NORMA Group 

SE im Verhältnis zu einer Vergleichsgruppe berücksichtigt. Der Auszahlungsbetrag des STI er-

rechnet sich aus einem Ausgangswert und einer Anpassung an die Zielerreichung des TSR im 

Gewährungsgeschäftsjahr. Die Berechnung lässt sich in der folgenden Formel darstellen: 

 

Auszahlungsbetrag = 

Ausgangswert (= durchschnittliches bereinigtes EBIT x STI-Prozentsatz) x TSR-Anpas-

sungsfaktor 

 

Der Ausgangswert resultiert aus der Multiplikation des durchschnittlichen bereinigten, d. h. um 

Akquisitionen adjustierten, EBIT im Geschäftsjahr, für das der STI gewährt wird, sowie den zwei 

dem Gewährungsgeschäftsjahr vorausgehenden Geschäftsjahren (arithmetisches Mittel) mit dem 

STI-Prozentsatz, der für den Vorstandsvorsitzenden 0,33 % und für die anderen Vorstandsmit-

glieder 0,22 % beträgt. In einem zweiten Schritt wird dieser Ausgangswert mit dem TSR-Anpas-

sungsfaktor multipliziert und das Ergebnis stellt den Auszahlungsbetrag dar. Der TSR ist definiert 

als die prozentuale Veränderung des Börsenkurses während des Gewährungsgeschäftsjahres unter 
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Einbezug fiktiv reinvestierter Dividenden und sämtlicher Kapitalmaßnahmen. Mit anderen Wor-

ten ist der TSR eine Maßzahl dafür, wie sich der Wert eines Aktienengagements über einen Zeit-

raum hinweg entwickelt hat, und berücksichtigt sowohl die in dem Zeitraum angefallenen Divi-

denden als auch die möglicherweise eingetretenen Kurssteigerungen. Im aktuellen Vergütungs-

system wird die Aktienrendite als relativer Performancefaktor berücksichtigt. Der TSR-Anpas-

sungsfaktor wird ermittelt, indem die TSR-Entwicklung (Aktienkurs und Dividendenentwick-

lung) der NORMA Group SE im Verhältnis zu der TSR-Entwicklung der Unternehmen der Ver-

gleichsgruppe während des Gewährungsgeschäftsjahres gemessen wird. Abhängig von den Er-

gebnissen des Vergleichs wird der Ausgangswert des STI bei Erreichen einer Position in der Ver-

gleichsgruppe oberhalb des 75. Perzentils um 20 % nach oben und unterhalb des 25. Perzentils 

um 20 % nach unten angepasst; der TSR-Anpassungsfaktor ist somit auf die Bandbreite von 0,8 

bis 1,2 beschränkt. Die Vergleichsgruppe besteht derzeit aus den folgenden 15 börsennotierten 

Unternehmen mit einer der NORMA Group vergleichbaren Größe, Struktur und Industriebranche 

und ist der folgenden Tabelle dargestellt. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Vergleichsgruppe 

für zukünftige Bemessungszeiträume vor Beginn des jeweiligen Bemessungszeitraums anzupas-

sen. 

 

 

Grafik G039 veranschaulicht die Berechnung der Zielvergütung des STI. 

Der Auszahlungsbetrag (= Ausgangswert x TSR-Anpassungsfaktor) ist auf maximal 180 % des 

Jahresgrundgehalts begrenzt; der Ausgangswert (= durchschnittliches bereinigtes EBIT x STI-

Prozentsatz) ist auf maximal 150 % des festen Jahresgehalts begrenzt. Die kurzfristige variable 

Vergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr wird nach Genehmigung des Konzernabschlusses 

durch den Aufsichtsrat im Folgejahr ausgezahlt. War das Vorstandsmitglied in einem Geschäfts-

jahr nicht volle zwölf Monate für das Unternehmen tätig, wird die Jahresprämie entsprechend 

gekürzt.  
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Sämtliche Ansprüche auf den STI aus einem laufenden Geschäftsjahr verfallen ersatz- und ent-

schädigungslos, wenn der Dienstvertrag des Vorstandsmitglieds durch außerordentliche Kündi-

gung der Gesellschaft aus einem vom Vorstandsmitglied verschuldeten wichtigen Grund nach 

§ 626 BGB endet, die Bestellung des Vorstandsmitglieds wegen grober Pflichtverletzung wider-

rufen wird und/oder die Bestellung des Vorstandsmitglieds infolge einer Amtsniederlegung endet, 

ohne dass die Amtsniederlegung durch eine Pflichtverletzung der Gesellschaft oder gesundheitli-

che Beeinträchtigungen des Vorstandsmitglieds oder gesundheitliche Beeinträchtigungen eines 

engen Familienmitglieds veranlasst ist („Bad-Leaver-Fälle“). Der Aufsichtsrat ist berechtigt, im 

Fall von außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen, zum Beispiel bei der Akquisition 

oder der Veräußerung eines Unternehmensteils, die Planbedingungen des STI vorübergehend 

nach billigem Ermessen sachgerecht anzupassen. Entsprechendes gilt, wenn Änderungen der für 

die Gesellschaft anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften wesentliche Auswirkungen auf 

die für die Berechnung des STI maßgeblichen Parameter haben sowie für den Fall, dass ein Ge-

schäftsjahr weniger als zwölf Monate umfasst (Rumpfgeschäftsjahr). 

Grafik G040 gibt einen detaillierten Überblick über die Berechnung des Zielbetrags des STI für 

das Geschäftsjahr 2022: 

 

Der TSR-Faktor beträgt 0,80, da 2022 das 25. Perzentil erreicht wurde. 

Für das Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die NORMA Group ein bereinigtes durchschnittliches 

EBIT von EUR 86,0 Mio. Daraus ergibt sich in Kombination mit dem erreichten TSR-Faktor von 

0,8 für den Vorstandsvorsitzenden ein Auszahlungsbetrag für den STI 2022 von TEUR 227 und 

für die anderen Vorstandsmitglieder ein Auszahlungsbetrag für den STI 2022 von TEUR 151. 

Die Auszahlungsbeträge wahren den Auszahlungs-Cap von 180 % des festen Jahresgehalts.   
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Langfristige variable Vergütung (Long-Term-Incentive, LTI) 

Die langfristige variable Vergütung besteht aus zwei Komponenten, dem NORMA Value Added-

LTI (kurz NOVA-LTI) und dem Environmental-Social-and-Governance-LTI (kurz ESG-LTI). 

 

NOVA-LTI 

Der NOVA-LTI wird in Form eines rückwärtsgerichteten Performance-Cash-Plans in jährlichen 

Tranchen gewährt, der durch eine zukunftsgerichtete Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht er-

gänzt wird. Den Vorstandsmitgliedern wird jeweils zum 1. Januar jedes Gewährungsgeschäfts-

jahres eine Tranche aus dem Performance-Cash-Plan gewährt. Jede Tranche des Performance-

Cash-Plans hat eine Laufzeit von drei Jahren und betrachtet das Gewährungsgeschäftsjahr und 

die zwei dem Gewährungsgeschäftsjahr vorausgehenden Geschäftsjahre („Performance-Peri-

ode“). Maßgebliches Erfolgskriterium für den LTI ist das durchschnittliche NORMA Value Ad-

ded („NOVA“) während der dreijährigen Performanceperiode. Der Auszahlungsbetrag aus dem 

LTI errechnet sich anhand der Multiplikation des LTI-Prozentsatzes mit dem durchschnittlichen 

bereinigten NOVA während der Performanceperiode. Der LTI-Prozentsatz beträgt für den Vor-

standsvorsitzenden 1,5 % und für ordentliche Vorstandsmitglieder 1,0 %. 

Die jährliche Wertsteigerung wird gemäß folgender Formel berechnet: 

 

NORMA Value Added = 

(bereinigtes EBIT  x  (1 – s) – (WACC  x  investiertes Kapital) 

 

Die Berechnung der ersten Komponente basiert auf dem bereinigten Konzernergebnis vor Zinsen 

und Steuern (bereinigtes NORMA Group-EBIT) des Geschäftsjahres und dem durchschnittlichen 

Unternehmenssteuersatz. Die zweite Komponente errechnet sich aus dem Konzernkapitalkosten-

satz (WACC) der NORMA Group multipliziert mit dem eingesetzten Kapital. Die Annahmen für 

den Konzernkapitalkostensatz (WACC) sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

 

Der Basiszinssatz wird dabei aus den Zinsstrukturdaten der Deutschen Bundesbank (Drei-Mo-

nats-Durchschnitt: 1. Oktober bis 31. Dezember 2022) abgeleitet. Die Marktrisikoprämie stellt 

die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines risikobehafteten Marktportfolios und dem 

risikofreien Zinssatz dar. Die NORMA Group greift für deren Festlegung auf die Empfehlung des 

Institutes der Wirtschaftsprüfer (IDW) zurück. Der Beta-Faktor stellt das individuelle Risiko einer 
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Aktie im Vergleich zu einem Marktindex dar. Er wird zunächst als Durchschnittswert der unver-

schuldeten Beta-Faktoren der Vergleichsunternehmen (Peer Group) ermittelt und im Anschluss 

an die individuelle Kapitalstruktur der NORMA Group angepasst. Der Eigenkapitalkostensatz 

ergibt sich als Summe aus den folgenden drei Komponenten: risikofreier Zinssatz, gewichtetes 

Länderrisiko der NORMA Group, Produkt aus Marktrisikoprämie und verschuldetem Beta-Fak-

tor der Peer Group. Der für die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes verwendete Rendite-

zuschlag (Credit Spread) wurde auf Basis von Konditionen der aktuellen externen Finanzierung 

der NORMA Group ermittelt. Das investierte Kapital errechnet sich aus dem Konzerneigenkapital 

zuzüglich der Nettofinanzverbindlichkeiten zum 1. Januar des Geschäftsjahres. 

Grafik G041 verdeutlicht den zeitlichen Ablauf des NOVA-LTI, insbesondere der Performance-

periode und der Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht von vier Jahren. 

 

 

Der NOVA-LTI ist bei allen Vorstandsmitgliedern auf maximal 200 % des festen Jahresgehalts 

begrenzt. Die Gesellschaft kann den Auszahlungsbetrag bar oder in Aktien der Gesellschaft aus-

zahlen. Bei Barauszahlung sind die Vorstandsmitglieder verpflichtet, für einen Betrag in Höhe 

von 75 % des ausgezahlten Nettobetrags Aktien der Gesellschaft zu erwerben und diese für die 

Dauer von vier Jahren in ihrem Eigentum zu halten (Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht). Der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft kann nach billigem Ermessen beschließen, ganz oder teilweise an-

stelle einer Barauszahlung Aktien der Gesellschaft auszugeben. Gibt die Gesellschaft anstelle ei-

ner Barauszahlung Aktien der Gesellschaft aus, sind die Vorstandsmitglieder ebenfalls verpflich-

tet, 75 % der ausgegebenen Aktien für vier Jahre in ihrem Eigentum zu halten. Unabhängig davon, 

ob die Gesellschaft den Auszahlungsbetrag bar oder in Aktien leistet, müssen 75 % des Netto-

Auszahlungsbetrags aus dem NOVA-LTI in Aktien der Gesellschaft angelegt sein und für die 

Dauer von vier Jahren im Eigentum gehalten werden. Der NOVA-LTI wird unabhängig von der 

Art der Auszahlung (bar oder in Aktien der Gesellschaft) nach Genehmigung des Konzernab-

schlusses durch den Aufsichtsrat im Folgejahr ausgezahlt. Nach Beendigung des Dienstvertrags 

besteht die Haltepflicht grundsätzlich bis zum Ablauf von zwölf Monaten nach dem rechtlichen 

Ende des Dienstvertrags, sofern nicht die vierjährige Haltefrist bereits vorher abgelaufen ist. 

Die bezüglich des STI geschilderten Fälle für ein Ausscheiden während einer laufenden Perfor-

manceperiode gelten entsprechend. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, im Fall von außergewöhnli-

chen Ereignissen oder Entwicklungen, zum Beispiel bei Akquisition oder der Veräußerung eines 

Unternehmensteils, die Planbedingungen des LTI vorübergehend nach billigem Ermessen sach-

gerecht anzupassen. Entsprechendes gilt, wenn Änderungen der für die Gesellschaft anzuwen-

denden Rechnungslegungsvorschriften wesentliche Auswirkungen auf die für die Berechnung des 

LTI maßgeblichen Parameter haben sowie für den Fall, dass ein Geschäftsjahr weniger als zwölf 

Monate umfasst (Rumpfgeschäftsjahr). 
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Grafik G042 gibt einen Überblick über die Zielbeträge und Auszahlungsbeträge des NOVA-LTI 

für das Geschäftsjahr 2022: 

 

Die Berechnung des NOVA-Wertes wird in der folgenden Tabelle erläutert: 

 

Für den Vorstandsvorsitzenden und die anderen Vorstandsmitglieder ergibt sich ein Auszahlungs-

betrag für den NOVA-LTI 2022 von EUR 0,00. Die Auszahlungsbeträge wahren den Auszah-

lungs-Cap von 200 % des festen Jahresgehalts.  

ESG-LTI 

Der ESG-LTI stellt – neben dem NOVA-LTI – die zweite Komponente der langfristigen variablen 

Vergütung dar. Der ESG-LTI ist ein variables Vergütungselement in Form eines zukunftsgerich-

teten Performance-Cash-Plans in jährlichen Tranchen, der durch eine Aktienerwerbs- und Akti-

enhaltepflicht der Vorstandsmitglieder ergänzt wird. Jede Tranche des ESG-LTI hat eine Laufzeit 

von vier Jahren. Eine Tranche beginnt am 1. Januar des Gewährungsgeschäftsjahres und endet 

mit Ablauf des 31. Dezember des dritten auf das Gewährungsgeschäftsjahr folgenden Jahres 

(„ESG-Performanceperiode“). Die Höhe des Auszahlungsbetrags aus dem ESG-LTI hängt vom 

Erreichen von Zielen aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und umsichtige 

Unternehmensführung (Governance) – sogenannte „ESG-Ziele“ – ab. ESG-Ziele können bei-

spielsweise sein: Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Steigerung der Zufriedenheit der Be-

legschaft, Steigerung der Kundenzufriedenheit, Reduzierung von Arbeitsunfällen und Steigerung 

der Nachhaltigkeit. 

Der Zielbetrag des ESG-LTI beträgt 20 % des festen Jahresgehalts. Der Auszahlungsbetrag ist 

auf maximal 100 % des Zielbetrags begrenzt. Der Auszahlungsbetrag aus dem ESG-LTI ist am 

Ende des Monats zur Zahlung fällig, der auf den Monat folgt, in dem der Aufsichtsrat den Kon-

zernabschluss der Gesellschaft für das Gewährungsgeschäftsjahr gebilligt hat. Die Gesellschaft 

kann den Auszahlungsbetrag aus dem ESG-LTI bar oder in Aktien der Gesellschaft auszahlen. 
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Bei Barauszahlung sind die Vorstandsmitglieder verpflichtet, für den gesamten ausgezahlten Net-

tobetrag Aktien der Gesellschaft zu erwerben und diese für die Dauer von einem Jahr in ihrem 

Eigentum zu halten („Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht“). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft 

kann nach billigem Ermessen beschließen, ganz oder teilweise anstelle einer Barauszahlung Ak-

tien der Gesellschaft auszugeben. Auch in diesem Fall sind die Vorstandsmitglieder dazu ver-

pflichtet, 100 % der ausgegebenen Aktien für ein Jahr in ihrem Eigentum zu halten. Im Ergebnis 

müssen 100 % des Netto-Auszahlungsbetrags aus dem ESG-Bonus in Aktien der Gesellschaft 

angelegt sein und für die Dauer von einem Jahr im Eigentum gehalten werden. Grafik G043 ver-

deutlicht den Mechanismus des ESG-LTI. 

 

Die bezüglich des STI geschilderten Fälle für ein Ausscheiden während einer laufenden Perfor-

manceperiode gelten entsprechend. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, im Fall von außergewöhnli-

chen Ereignissen oder Entwicklungen, zum Beispiel bei der Akquisition oder der Veräußerung 

eines Unternehmensteils, die Planbedingungen des ESG-LTI vorübergehend nach billigem Er-

messen sachgerecht anzupassen. Entsprechendes gilt, wenn Änderungen der für die Gesellschaft 

anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften wesentliche Auswirkungen auf die für die Be-

rechnung des ESG-LTI maßgeblichen Parameter haben sowie für den Fall, dass ein Geschäftsjahr 

weniger als zwölf Monate umfasst (Rumpfgeschäftsjahr). 

Angabe über die gewährten oder zugesagten Aktien und Aktienoptionen i. S. d. § 162 Abs. 

1 Nr. 3 AktG im Rahmen der Long-Term-Incentives (LTI) 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewährten Aktien: 
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Der Aktienerwerb aus dem ESG-LTI erfolgt erst in der Zukunft; daher werden diese Aktien erst 

zukünftig gezeigt. 

Maximalvergütung und Einhaltung der Maximalvergütung 

Die für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung (Summe aller für das betreffende Ge-

schäftsjahr gewährten Vergütungsbeträge einschließlich festem Jahresgehalt, variabler Vergü-

tungsbestandteile, Versorgungsaufwand (Servicekosten) und Nebenleistungen) der Vorstands-

mitglieder ist – unabhängig davon, ob sie in diesem Geschäftsjahr oder zu einem späteren Zeit-

punkt ausbezahlt wird – nach oben absolut begrenzt („Maximalvergütung“). Die Maximalvergü-

tung nach § 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AktG beträgt für den Vorstandsvorsitzenden EUR 

3.900.000 und für weitere Vorstandsmitglieder jeweils EUR 2.500.000. Übersteigt die für ein 

Geschäftsjahr berechnete Gesamtvergütung die Maximalvergütung, wird der Auszahlungsbetrag 

aus dem LTI so weit gekürzt, dass die Maximalvergütung eingehalten wird. Erforderlichenfalls 

kann der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen andere Vergütungskomponenten kürzen 

oder die Rückerstattung bereits gewährter Vergütung verlangen. Unabhängig von der festgesetz-

ten Maximalvergütung sind zudem die Auszahlungsbeträge der einzelnen variablen Vergütungs-

bestandteile jeweils relativ zum festen Jahresgehalt begrenzt.  

Die für das Geschäftsjahr 2022 gewährte Vergütung bleibt im Ziel und in der maximalen Aus-

zahlung unter der Maximalvergütung.  

Abfindungszahlungen und Change-of-Control-Klausel 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags ohne wichtigen Grund ist eine mögliche 

Abfindungszahlung den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 

folgend auf den Wert von höchstens zwei Jahresvergütungen begrenzt und darf bei einer Rest-

laufzeit des Dienstvertrags von weniger als zwei Jahren die vertragliche Vergütung für die Rest-

laufzeit nicht überschreiten (Abfindungs-Cap). Für die Berechnung des Abfindungs-Caps wird 

grundsätzlich auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls 

auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt.  

Seit 2020 gewährt die NORMA Group den Vorstandsmitgliedern keine Sondervergütung im An-

lass eines Kontrollwechsels („Change of Control“). Nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. 
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Schneider zum 31. Dezember 2022 ist nur noch mit Herrn Dr. Klein eine Change-of-Control-

Klausel vereinbart. Bei Inanspruchnahme eines Sonderkündigungsrechts im Falle eines Kontroll-

wechsels oder aufgrund von Umwandlungen erhält Dr. Klein eine Abfindung in Höhe von drei 

Jahresvergütungen, jedoch nicht mehr als das Anderthalbfache des Abfindungs-Caps oder den 

Wert der Vergütung für die Restlaufzeit seines Dienstvertrags. Der Dienstvertrag von Frau Stieve 

und von künftigen Vorstandsmitgliedern beinhaltet entsprechend den Empfehlungen des DCGK 

keine Change-of-Control-Klausel mehr. Für diese Vorstandsmitglieder wird dementsprechend bei 

Inanspruchnahme eines Sonderkündigungsrechts im Falle eines Kontrollwechsels oder aufgrund 

von Umwandlungen für diese Vorstandsmitglieder keine Abfindung fällig. Bei der Jahresvergü-

tung handelt es sich um das bei Kündigungsausspruch aktuelle feste Jahresgehalt sowie die für 

das abgelaufene Geschäftsjahr gewährten variablen Vergütungsbestandteile. 

Möglichkeiten der Gesellschaft, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern 

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Auszahlungsbeträge aus der variablen Vergütung nach pflicht-

gemäßem Ermessen anzupassen und zurückzufordern, wenn der testierte Konzernabschluss 

und/oder die Grundlage zur Feststellung sonstiger Ziele, die der Berechnung der variablen Ver-

gütung zugrunde liegen, nachträglich korrigiert werden müssen, weil sie sich als objektiv fehler-

haft herausstellen, und der Fehler zu einer Falschberechnung der variablen Vergütung geführt hat. 

Der Rückforderungsanspruch besteht in Höhe der Differenz zwischen den tatsächlich von der 

Gesellschaft geleisteten Auszahlungsbeträgen und den Auszahlungsbeträgen, die nach den Rege-

lungen über die variable Vergütung unter Zugrundlegung der korrigierten Berechnungsgrundla-

gen hätten ausbezahlt werden müssen. Im Fall eines grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Versto-

ßes eines Vorstandsmitglieds gegen eine seiner wesentlichen Sorgfaltspflichten im Sinne des 

§ 93 AktG oder einen wesentlichen Handlungsgrundsatz einer von der Gesellschaft erlassenen 

internen Richtlinie und einer damit einhergehenden Gefährdung des Geschäftserfolgs oder der 

Reputation der NORMA Group oder einer ihrer Gesellschaften kann der Aufsichtsrat die variab-

len Vergütungsbestandteile teilweise oder vollständig (bis auf null) reduzieren. 

Wirkt sich die Korrektur der Berechnungsgrundlagen der variablen Vergütung auf mehrere aus-

gezahlte variable Vergütungsbestandteile aus, können Auszahlungsbeträge für sämtliche variable 

Vergütungsbestandteile zurückgefordert werden. Der Rückforderungsanspruch besteht bis zum 

Ablauf von drei Jahren nach Auszahlung des jeweils betroffenen variablen Vergütungsbestand-

teils. 

Im Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, vari-

able Vergütungsbestandteile einzubehalten bzw. zurückzufordern. 

Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 

Der Ausweis der Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2022 erfolgt gemäß § 162 AktG so-

wie weiterhin aus Gründen der Kontinuität und Transparenz gemäß den Empfehlungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex (DCGK).  

Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2022 nach § 162 AktG 

Die variable Vergütung (STI, NOVA-LTI und ESG-LTI) wird in dem Geschäftsjahr als gewährte 

und geschuldete Vergütung gemäß § 162 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AktG dargestellt, in dem die 
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Tätigkeit, die der Vergütung zugrunde liegt, vollständig erbracht wurde. So wird beispielsweise 

der NOVA-LTI für die Performanceperiode 2020–2022 im Geschäftsjahr 2022 als gewährt und 

geschuldet ausgewiesen (aufgrund eines negativen NOVA-Wertes wurde im Geschäftsjahr 2021 

jedoch kein NOVA-LTI gewährt). 

Die den Mitgliedern des Vorstands gewährte und geschuldete Vergütung setzt sich wie folgt zu-

sammen: 

 

Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden 

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 ist Dr. Michael Schneider, Vorsitzender des Vorstands der 

NORMA Group SE, aus dem Vorstand ausgeschieden (Niederlegungszeitpunkt). Die in diesem 

Zusammenhang geschlossene Abwicklungsvereinbarung sieht vor, dass die Vergütung nach dem 

Niederlegungszeitpunkt in der Freistellungsphase entsprechend den Regelungen im Dienstvertrag 

bis zum 30. Juni 2023 erfolgt (Beendigungszeitpunkt). Abfindungsansprüche bestehen darüber 

hinaus keine. Altersversorgungsansprüche bleiben unverändert bestehen (Ruhegehaltsvereinba-

rung). Nach dem Beendigungszeitpunkt erwirbt Herr Dr. Schneider vertragsgemäß keine weiteren 

Rentenansprüche. Vergütungen für die Zeit bis zum 31. Dezember 2022 sind in den folgenden 

Tabellen erfasst. Die für die Zeit nach dem 31. Dezember 2022 zugesagten bzw. gewährten Leis-

tungen betragen insgesamt TEUR 800 und setzen sich wie folgt zusammen: erfolgsunabhängige 

Komponente TEUR 324, erfolgsabhängige Komponente TEUR 261, Komponenten mit langfris-

tiger Anreizwirkung TEUR 0 und Versorgungsaufwand TEUR 215. 

Die Leistungen, die den Vorstandsmitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-

keit zugesagt worden sind (vgl. § 162 Abs. 2 Nr. 3 AktG), verteilen sich auf die einzelnen Vor-

standsmitglieder wie in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

Der Anwartschaftsbarwert sämtlicher Pensionszusagen gegenüber früheren Vorstandsmitgliedern 

und deren Hinterbliebenen betrug zum 31. Dezember 2022 TEUR 1.014 (2021: TEUR 923). 

Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2022 nach Deutschem Corporate Governance Kodex 
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Aus Gründen einer kontinuierlichen Darstellung und zur Gewährleistung einer bestmöglichen 

Transparenz wird im vorliegenden Vergütungsbericht an der Darstellung gemäß den Musterta-

bellen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 (kurz: 

DCGK 2017) festgehalten, auch wenn diese Darstellung nicht mehr verpflichtend ist. Die Vergü-

tung des Vorstands wird demnach unterschieden – abweichend zu § 162 AktG – nach Gewährung 

für das Berichtsjahr und Zufluss im bzw. für das Berichtsjahr und stellt sich wie folgt dar: 

 

Die Gewährungstabelle zeigt nicht die tatsächlich gezahlte Vergütung. Sie gibt die Zielwerte der 

jeweiligen Vergütungsbestandteile sowie deren theoretisch mögliche Minimal- und Maximal-

werte für das Jahr 2022 an. Die definierten Erwartungs- bzw. Zielwerte geben die nach DCGK 

geforderte Indikation, was bei einer geplanten bzw. typischerweise zu erwartenden Erreichung 

der Zielgrößen (EBIT, NOVA und ESG) zur Auszahlung käme. Werden die Zielgrößen tatsäch-

lich nicht erreicht, ist die Auszahlung entsprechend geringer. Dies wird in der folgenden Tabelle 

dargestellt. 

 

 

Überprüfung der Angemessenheit der Vorstandsvergütung 

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 eine Überprüfung der Vorstandsvergütung durchge-

führt und ist dabei zum Ergebnis gekommen, dass die Höhe der Vorstandsvergütung aus rechtli-

cher Sicht angemessen im Sinne des § 87 Abs. 1 AktG ist. Für die Bewertung der Angemessenheit 

der Vorstandsvergütung und des Ruhegehalts nimmt der Aufsichtsrat regelmäßig auch externe 

Beratung in Anspruch. Dabei wird aus einer unternehmensexternen Perspektive zum einen das 

Verhältnis von Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungs-
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kreises und der Belegschaft insgesamt bewertet (Vertikalvergleich). Neben einer Status-quo-Be-

trachtung berücksichtigt der Vertikalvergleich auch die Entwicklung der Vergütungsrelationen 

im Zeitablauf. Zum anderen werden Vergütungshöhe und -struktur anhand einer Positionierung 

der NORMA Group in einer Vergleichsgruppe bewertet (Horizontalvergleich). Der Horizontal-

vergleich umfasst neben der Festvergütung auch die kurz- und langfristigen Vergütungsbestand-

teile sowie die Höhe der Nebenleistungen und der betrieblichen Altersversorgung. Die Ver-

gleichsgruppe wurde vom Aufsichtsrat mit Bedacht gewählt, um eine automatische Aufwärtsent-

wicklung der Vergütungen zu vermeiden.  

Die Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 hat 

ergeben, dass die Vorstandsvergütung angemessen ist. 

Vorstandsverträge 

Die Vorstandsverträge werden bei Dienstantritt für eine Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen. 

Der Vorstandsvertrag von Dr. Michael Schneider endete im besten Einvernehmen zum 31. De-

zember 2022.  

Vergütung des Aufsichtsrats 

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 

Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder wurde von der ordentlichen Hauptver-

sammlung am 20. Mai 2021 gemäß § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 AktG mit 100,00 % gebilligt. 

Das Vergütungssystem soll einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfris-

tigen Entwicklung der NORMA Group leisten. Die Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt sowohl 

nach ihrer Struktur als auch nach ihrer Höhe die Anforderungen an das Amt eines Aufsichtsrats-

mitglieds der NORMA Group SE, insbesondere den damit verbundenen zeitlichen Aufwand so-

wie die damit verbundene Verantwortung. 

Die Vergütung steht in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmit-

glieder und zur Lage der NORMA Group und ist ihrer Höhe nach vergleichbar mit der Vergütung 

der Aufsichtsratsmitglieder vergleichbarer börsennotierter Unternehmen. Die Vergütung ermög-

licht es, geeignete und qualifizierte Kandidaten für das Amt als Aufsichtsratsmitglied zu gewin-

nen. Dadurch trägt die Aufsichtsratsvergütung dazu bei, dass der Aufsichtsrat insgesamt seine 

Pflichten zur Überwachung und Beratung des Vorstands sachgerecht und kompetent wahrnehmen 

kann. Auch die Beschränkung auf eine Festvergütung trägt diesen Aufgaben des Aufsichtsrats 

Rechnung. Die Beschränkung setzt für die Aufsichtsratsmitglieder einen Anreiz, bei der Wahr-

nehmung ihrer Überwachungs- und Beratungsaufgaben die Geschäftsführung durch den Vorstand 

angemessen zu hinterfragen, ohne sich dabei vorrangig an der Entwicklung operativer Kennzif-

fern zu orientieren. Gemeinsam mit dem Vorstand fördert der Aufsichtsrat damit die Geschäfts-

strategie sowie die langfristige Entwicklung der NORMA Group. Die Beschränkung auf eine 

Festvergütung entspricht zudem der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance 

Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019. 
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Vergütungsbestandteile 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung, Sitzungsgeld, Nebenleistungen 

(bestehend aus Versicherungsschutz und Steuererstattungen) und, sofern sie eine Tätigkeit in 

Ausschüssen des Aufsichtsrats ausüben, eine Vergütung für diese Ausschusstätigkeit. 

Feste Vergütung 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer festen Vergütung; diese beträgt pro 

Geschäftsjahr EUR 100.000 für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, EUR 75.000 für die stellver-

tretende Vorsitzende des Aufsichtsrats und EUR 50.000 für jedes sonstige Aufsichtsratsmitglied. 

Die feste jährliche Vergütung wird zeitanteilig gekürzt, wenn ein Mitglied dem Aufsichtsrat nicht 

während des vollen Geschäftsjahrs angehört bzw. nicht während des vollen Geschäftsjahres einen 

Vorsitz oder stellvertretenden Vorsitz innehat. 

Vergütung für die Tätigkeit in einem Ausschuss des Aufsichtsrats 

Zusätzlich erhalten die Vorsitzenden des Prüfungs- sowie des Präsidial- und Nominierungsaus-

schusses jeweils eine Vergütung in Höhe von EUR 25.000 pro Geschäftsjahr und die Vorsitzen-

den eines anderen Ausschusses in Höhe von EUR 15.000. Mitglieder eines Ausschusses des Auf-

sichtsrats erhalten eine zusätzliche geschäftsjährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000 pro 

Ausschuss, insgesamt für die Mitgliedschaft in Ausschüssen jedoch höchstens eine zusätzliche 

Vergütung in Höhe von EUR 20.000 pro Geschäftsjahr („Höchstbetrag“). Bei diesem Höchstbe-

trag bleiben zusätzliche Vergütungen für den Vorsitz von Ausschüssen außer Acht. Die Vergü-

tung für die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird zusätzlich zu etwaigen Vergütungen für den 

Vorsitz von Ausschüssen gewährt. Vor diesem Hintergrund entspricht die Vergütung der Auf-

sichtsratsmitglieder auch der Empfehlung G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex in 

der Fassung vom 16. Dezember 2019, der zufolge der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden 

und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mit-

glieder von Ausschüssen angemessen berücksichtigt werden soll. Die feste jährliche Vergütung 

wird zeitanteilig gekürzt, wenn ein Mitglied einem Ausschuss nicht während des vollen Ge-

schäftsjahrs angehört bzw. nicht während des vollen Geschäftsjahrs einen Vorsitz oder stellver-

tretenden Vorsitz innehat. 

Sitzungsgeld 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten darüber hinaus für jede Teilnahme an einer Sitzung des Auf-

sichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000. Ausschussmitglieder erhalten zudem für jede 

Teilnahme an einer Sitzung des jeweiligen Ausschusses ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000. 

Für mehrere Sitzungen desselben Gremiums (des Plenums oder des jeweiligen Ausschusses des 

Aufsichtsrats), die an einem Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.  

Nebenleistungen (Versicherungsschutz, Umsatzsteuersatz) 

Ferner werden die Aufsichtsratsmitglieder in eine von der NORMA Group SE unterhaltene Ver-

mögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und bestimmte Führungskräfte 

(„D&O-Versicherung“) einbezogen. Eine auf die Vergütung und auf Auslagen der Aufsichtsrats-

mitglieder gegebenenfalls entfallende Umsatzsteuer erstattet die NORMA Group SE. 
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Verfahren zur Festsetzung und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 

Die Hauptversammlung setzt die Aufsichtsratsvergütung auf Vorschlag von Vorstand und Auf-

sichtsrat in der Satzung oder durch Beschluss fest. Die Aufsichtsratsvergütung wurde durch den 

Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Mai 2022 festgelegt. 

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der Fassung durch das ARUG II hat die Hauptversammlung min-

destens alle vier Jahre über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen. 

Zur Vorbereitung des Beschlusses der Hauptversammlung prüfen Vorstand und Aufsichtsrat je-

weils, ob die Aufsichtsratsvergütung, insbesondere mit Blick auf ihre Höhe und Ausgestaltung, 

weiterhin im Interesse der NORMA Group SE liegt und angemessen ist. Dazu kann der Aufsichts-

rat auch einen horizontalen Marktvergleich durchführen. Bei Bedarf schlagen Vorstand und Auf-

sichtsrat der Hauptversammlung eine geeignete Anpassung der Vergütung vor. Der Präsidial- und 

Nominierungsausschuss kann die Beratungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Aufsichtsrats-

vergütung vorbereiten. 

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Die Vergütung für die Aufsichtsratstätigkeit für das Geschäftsjahr 2022 wird am Tag nach der 

Hauptversammlung 2023 wie folgt gezahlt: 

 

 

 

Die Werte in den Spalten „2021“ betreffen analog die Vergütung für das Geschäftsjahr 2021, die 

im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlt wurde. 

Im Geschäftsjahr 2022 gab es keine Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder für persönlich er-

brachte Leistungen (insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen). Darüber hinaus wer-

den dem Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Dienstpflichten für die Gesell-

schaft entstehende, angemessene Auslagen und Reisekosten im Rahmen der bei der Gesellschaft 

jeweils geltenden Richtlinien erstattet. Für die für den Vorstand und den Aufsichtsrat der 

NORMA Group SE abgeschlossene D&O-Versicherung wird der gesetzliche Selbstbehalt in 

Höhe von 10 % der Schadenssumme – bis zu einem Limit von 1,5 Jahresbezügen – von den 

Aufsichtsratsmitgliedern jeweils privat getragen oder privat versichert. 
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Vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung i. S. d. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

AktG (sogenannter Vertikalvergleich) 

Die Vorschrift des § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG fordert eine vergleichende Darstellung der 

jährlichen Veränderung der Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats, der Ertragsentwick-

lung der Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäqui-

valenzbasis. Bei der Ermittlung der jährlichen Veränderung wurde wie folgt vorgegangen: 

• Für die Ertragsentwicklung der Gesellschaft wurde auf das Jahresergebnis laut Gewinn- 

und Verlustrechnung abgestellt. Da die NORMA Group SE das Mutterunternehmen des 

Konzerns ist und sich die variable Vergütung des Vorstands unter anderem nach Kon-

zernergebnisgrößen (z. B. adjustiertes Konzern-EBIT) bemisst, wurde diese Größe eben-

falls in die vergleichende Darstellung aufgenommen. 

• Für die Ermittlung der Veränderung der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitneh-

mern auf Vollzeitäquivalenzbasis wurde einerseits auf die Gesamtbelegschaft in Deutsch-

land (ohne Vorstand) und andererseits auf die Tarifmitarbeiter in Deutschland abgestellt, 

da diese Daten aufgrund der gesetzlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbe-

dingungen mit den anderen Vergütungen vergleichbar sind.  

• Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die Vergütungsdaten des Jahres 2020 

sowohl durch Kurzarbeit als auch durch Gehaltsverzicht von Führungskräften beeinflusst 

wurden. 

Für die Jahre 2019 bis 2022 ergeben sich die folgenden jährlichen Veränderungen: 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die NORMA Group SE, Maintal 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES KON-

ZERNLAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der NORMA Group SE, Maintal, und ihrer Tochtergesellschaf-

ten (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022, der Konzernge-

samtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapital-

flussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Kon-

zernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – 

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der NORMA Group SE, der mit dem 

Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, einschließlich des im Abschnitt „Vergütungs-

bericht 2022“ enthaltenen Vergütungsberichts nach § 162 AktG, einschließlich der dazugehöri-

gen Angaben, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Die im 

Unterabschnitt „Risiko- und Chancenmanagementsystem“ des Abschnitts „Risiko- und Chancen-

bericht“ des Konzernlageberichts enthaltenen, als ungeprüft gekennzeichneten Angaben, haben 

wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie 

in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kon-

zerns zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit 

dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 

Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Angaben im Unter-

abschnitt „Risiko- und Chancenmanagementsystem“ des Abschnitts „Risiko- und Chancenbe-

richt“. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 

„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
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diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Über-

einstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) 

EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-

APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-

schluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zu-

sammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung un-

seres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen 

Sachverhalten ab. 

Aus unserer Sicht war folgender Sachverhalt am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

❶ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir wie folgt struk-

turiert: 

① Sachverhalt und Problemstellung 

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

③ Verweis auf weitergehende Informationen 

 

Nachfolgend stellen wir den besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar: 

❶ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

① Im Konzernabschluss der NORMA Group SE wird unter dem Bilanzposten „Geschäfts- 

oder Firmenwerte“ insgesamt ein Betrag von € 402,3 Mio ausgewiesen, der rund 26 % 

der Bilanzsumme ausmacht. Die Gesellschaft ordnet die Geschäfts- oder Firmenwerte 

den Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu, welche den operativen 

Segmenten des Konzerns entsprechen. Geschäfts- oder Firmenwerte werden jährlich 

oder anlassbezogen einem Werthaltigkeitstest („Impairment-Test“) unterzogen, um ei-

nen möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. Im Rahmen des Impairment-Tests 

wird der Buchwert der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheit dem beizulegen-

den Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten gegenübergestellt. Grundlage der Be-

wertung ist regelmäßig der Barwert künftiger Zahlungsströme der betreffenden zah-

lungsmittelgenerierenden Einheit, der die Geschäfts- oder Firmenwerte zuzuordnen 
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sind. Die Barwerte werden mittels Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Dabei bil-

det die von den gesetzlichen Vertretern erstellte und vom Aufsichtsrat verabschiedete 

Fünfjahresfinanzplanung des Konzerns den Ausgangspunkt, die mit Annahmen über 

langfristige Wachstumsraten fortgeschrieben wird. Hierbei werden auch Erwartungen 

über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung makroöko-

nomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der ge-

wichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden 

Einheit. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der 

gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse der jeweiligen 

Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, des verwendeten Diskontierungs-

satzes, der Wachstumsrate sowie weiteren Annahmen zu den makroökonomischen Rah-

menbedingungen abhängig und dadurch mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. 

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Komplexität der Bewertung war dieser Sach-

verhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur 

Durchführung des Impairment-Tests nachvollzogen. Weiterhin haben wir beurteilt, ob 

die den Bewertungen zugrundeliegenden künftigen Zahlungsmittelzuflüsse und die ver-

wendeten Diskontierungszinssätze insgesamt eine sachgerechte Grundlage für die Im-

pairment-Tests der einzelnen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten bilden. Die Ange-

messenheit der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse ha-

ben wir unter anderem durch Abgleich dieser Angaben mit den aktuellen Budgets aus 

der von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Fünf-

jahresfinanzplanung sowie durch Abstimmung mit allgemeinen und branchenspezifi-

schen Markterwartungen beurteilt. Zudem haben wir auch die sachgerechte Berücksich-

tigung der Kosten von Konzernfunktionen beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits rela-

tiv kleine Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Aus-

wirkungen auf die Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben kön-

nen, haben wir uns intensiv mit den bei der Bestimmung des verwendeten Diskontie-

rungszinssatzes herangezogenen Parameter beschäftigt und das Berechnungsschema 

nachvollzogen. Ferner haben wir ergänzend zu den von der Gesellschaft vorgenomme-

nen Analysen eigene Sensitivitätsanalysen durchgeführt und festgestellt, dass die Buch-

werte der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten inklusive des zugeordneten Ge-

schäfts- oder Firmenwerts unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus-

reichend durch die diskontierten künftigen Zahlungsmittelüberschüsse gedeckt sind. 

Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und –annah-

men sind insgesamt nachvollziehbar. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Geschäfts- oder Firmenwerten sind in den Ab-

schnitten 3 und 18 des Konzernanhangs enthalten 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen die im Unterabschnitt „Risiko- und Chancenmanagementsystem“ des Ab-

schnitts „Risiko- und Chancenbericht“ des Konzernlageberichts enthaltenen, als ungeprüft ge-

kennzeichneten Angaben als nicht inhaltlich geprüften Bestandteil des Konzernlageberichts. 
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Die sonstigen Informationen umfassen zudem 

• die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB 

• den gesonderten nichtfinanziellen Bericht zur Erfüllung der §§ 289b bis 289e HGB und der 

§§ 315b bis 315c HGB 

• alle übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf externe In-

formationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften Konzernla-

geberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht 

auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sons-

tigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Konzern-

lageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und 

den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der 

den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB an-

zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-

ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung 

des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
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nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlage-

berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht 

erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 

Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind des Weiteren verantwortlich für die Aufstellung des im 

Konzernlagebericht in einem besonderen Abschnitt enthaltenen Vergütungsberichts, einschließ-

lich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind 

sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 

eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern-

lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-

zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-

schluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Kon-

zernabschluss und im Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-

lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vor-

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 

im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 

der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 

im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Kon-

zern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließ-

lich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in 

der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformatio-

nen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsur-

teile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwort-

lich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. 

Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 

beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 

Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-

chen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-

stellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-

hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung 

von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaß-

nahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktu-

ellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-

sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Ge-

setze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wieder-

gaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 

ob die in der Datei NORMA Group SE_KA+LB_ESEF-2022-12-31.zip enthaltenen und für Zwe-

cke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts (im Folgenden auch als "ESEF-Unterlagen" bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 

HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen ent-

sprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung 

nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 

in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere 

in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für Zwe-

cke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 

Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden "Vermerk über die 

Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" enthaltenen Prüfungsurteile zum 

beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in 

diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei 

enthaltenen Informationen ab. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Kon-

zernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 

Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elekt-

ronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW 

PS 410 (06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) 

durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Konzernab-

schlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirt-

schaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitäts-

sicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 

(IDW QS 1) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Un-

terlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzern-

abschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des 

§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-

Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 

des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 

bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 

die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 

internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-

den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 

Kontrollen abzugeben. 

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unter-

lagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der 

zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei 

erfüllt. 
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• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-

prüften Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen. 

• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie 

(iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 

der am Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene und vollständige maschi-

nenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 

 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 17. Mai 2022 als Konzernabschlussprüfer gewählt. 

Wir wurden am 19. Januar 2023 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 

Geschäftsjahr 2010 als Konzernabschlussprüfer der NORMA Group SE, Maintal, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-

sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 

Einklang stehen. 

 

HINWEIS AUF EINEN SONSTIGEN SACHVERHALT – VERWENDUNG DES BESTÄTI-

GUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss und 

dem geprüften Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 

ESEF-Format überführte Konzernabschluss und Konzernlagebericht – auch die in das Unterneh-

mensregister einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüf-

ten Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts und treten nicht an deren Stelle. 

Insbesondere ist der "Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elekt-

ronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 

3a HGB" und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer 

Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Stefan Hartwig. 

 

Frankfurt am Main, den 14. März 2023 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 


